
Beschluss: 
Der Rat beschließt folgende 3. Änderung der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bornheim 
– GeschO- vom 30.04.2008 
 
1. § 1 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
  

"Zur Ratssitzung werden alle Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten eingeladen. 
Die Einladung erfolgt grundsätzlich auf elektronischem Weg über das Ratsinformations-
system. 
Auf schriftlichen Antrag eines Ratsmitgliedes erhält dieses die Einladung weiterhin in Pa-
pierform.“ 

 
2. § 2 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
  

„Die Einladung muss den Ratsmitgliedern spätestens am 12. Kalendertag vor dem Sit-
zungstag im Ratsinformationssystem zur Verfügung stehen bzw. per Post zugehen. 
Gleichzeitig sollen den Ratsmitgliedern auch die Erläuterungen (Sitzungsvorlagen) zur 
Verfügung stehen. Der Zugang der Erläuterungen (Sitzungsvorlagen) erfolgt in der jewei-
ligen Form der Übersendung nach § 1 Absatz 2. 
Das Ratsmitglied hat dafür zu sorgen, dass Erläuterungen und Unterlagen, die ihm zur 
Verfügung gestellt wurden und die der Verschwiegenheit unterliegen, unbefugten Dritten 
nicht zugänglich sind.“ 

 
3. § 3 Abs.1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„Der Bürgermeister/ Die Bürgermeisterin setzt die Tagesordnung fest.  
Er/Sie hat dabei Vorschläge aufzunehmen, die ihm/ihr von mindestens einem Fünftel der 
gewählten Ratsmitglieder oder einer Fraktion in schriftlicher Form spätestens am 28. Ka-
lendertag vor dem Sitzungstag vorgelegen haben.“ 

 
4. § 19 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
 

„Jedes Ratsmitglied ist berechtigt jederzeit schriftliche Anfragen, die bis zu fünf Unterfra-
gen enthalten dürfen und sich auf Angelegenheiten der Stadt beziehen, an den Bürger-
meister zu richten (kleine Anfragen). 
Die kleinen Anfragen müssen binnen 14 Kalendertagen beantwortet werden. Die Anfra-
gen und Antworten werden den anderen Ratsmitgliedern sowie der Öffentlichkeit wö-
chentlich gesammelt auf der Internetseite der Stadt Bornheim bekannt gegeben. Im 
Amtsblatt wird regelmäßig der Hinweis auf die Internetseite veröffentlicht. 
Abweichend davon erfolgt bei kleinen Anfragen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, 
die der Verschwiegenheit unterliegen, die Bekanntgabe nur an die Ratsmitglieder. 
Jede Fraktion hat darüber hinaus die Möglichkeit, große Anfragen zu stellen, die bis zu 
fünf Unterfragen enthalten dürfen. Diese sind mindestens 28 Kalendertage vor einer Sit-
zung einzureichen und werden von dem Bürgermeister/ der Bürgermeisterin schriftlich 
per Vorlage beantwortet. Zu diesen Anfragen kann in der Sitzung eine Aussprache statt-
finden. Eine Beschlussfassung findet nicht statt.“ 

  
5. § 28 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
  

„Die Niederschrift wird vom/von der Vorsitzenden und dem Schriftführer/der Schriftführe-
rin unterzeichnet. Verweigert einer/eine der Genannten die Unterschrift, ist dies in der 
Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift soll innerhalb von 20 Arbeitstagen nach der 



Sitzung allen Ratsmitgliedern in der jeweiligen Form des § 1 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 
zugeleitet werden.“ 

 
6. Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt am 01.10.2015 in Kraft.. 
 


